
Wo immer hohe Lasten auf Achse sind,
an einem SCHEUERLE-Transporter kommt
keiner vorbei. Als anerkannter Hersteller
für Schwerlast-Transporter bis zu 15.000 t
Nutzlast planen, entwickeln, fertigen und
vertreiben wir faszinierende Sonderfahr-
zeuge in alle Welt.

• Schwerlast-Straßenfahrzeuge
• Werft- und Hafentransporter
• Fahrzeuge für die Metallurgie
• Sonderfahrzeuge
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SCHEUERLE – AUS HOHENLOHE IN DIE WELT

Turn mass into mot ion!

❚ DDiiee  GGeebbääuuddeevveerrssiicchheerruunngg

Zu einem Gebäude gehört nicht nur der eigentliche Baukör-
per, sondern auch die mit diesem fest verbundenen Einbau-
ten. Die Gebäudeversicherung bietet Schutz vor Folgen durch
Schäden aufgrund von Feuer, Leitungswasser, Sturm und 
Hagel. 
Sie übernimmt die Renovierungskosten nach einem Scha-
den oder Wiederaufbaukosten bei einem Totalschaden. Eine 
zusätzliche Mietverlustversicherung bietet darüber hinaus 
finanzielle Sicherheit bei einem Mietausfall.

❚ GGllaassvveerrssiicchheerruunngg

Scherben bringen nicht immer Glück. Schnell geht eine 
Verglasung durch Fahrlässigkeit oder Unvorsicht zu Bruch.
Die Glasversicherung übernimmt Beschädigungen an Glas-
scheiben, Schaufenstern, Türscheiben, Glasbausteinen,
Wandspiegel durch Zerbrechen, inkl. Einsetzarbeiten und
Notverglasung. Individuelle Vereinbarungen über den Einbe-
zug von Sonderkosten in die Glasversicherung (für Innenver-
glasung, das Aufstellen eines Gerüstes bei Reparatur etc.)
sind möglich.

Scherenbühne. Die Bühne stürzt um und wird zum wirt-
schaftlichen Totalschaden. Wer zahlt den Schaden an der
Scherenbühne? In zwei von drei Fällen hat die Betriebs-
haftpflicht der Kranfirma bezahlt. In einem weiteren Fall
die Maschinenversicherung des Vermieters, weil die 
Firma, die den Schaden verursacht hat, auch Mieter der
Arbeitsbühne war und in der Betriebshaftpflichtversiche-
rung „Miete, Leihe, Pacht“ ausgeschlossen war.

Maler beschädigt Leuchtreklame einer Sparkasse

Ein Maler leiht sich eine Anhängerbühne und führt 
Malerarbeiten an einem Sparkassengebäude aus. Beim Ver-
fahren der Bühne fährt er unbeabsichtigt in die Leucht-
reklame und beschädigt diese. Wer zahlt hier den Schaden?
In diesem Fall ebenfalls die Betriebshaftpflicht des Malers –
wenn er richtig versichert ist. In einem letzten Fall beschä-
digt ein Arbeitskorb eine Glasfassade. Eine Reinigungsfir-
ma mietet eine Lkw-Arbeitsbühne. Bei den Reinigungs-
arbeiten an einer Glasfassade fährt der Bediener mit dem
Arbeitskorb gegen ein Vordach und beschädigt dieses. Wer
kommt hier für den Schaden auf? Es ist die Kfz-Versiche-
rung, weil es sich um ein zulassungs- und versicherungs-
pflichtiges Kraftfahrzeug handelt und der Schaden aus dem
Betrieb des Fahrzeuges (Arbeitsrisiko) entstanden ist.




